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Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über  
die Absonderungspflicht und Absonderungsdauer 
nach § 7 Abs. 1 CoronaVO Absonderung 
 

 
 
Ortspolizeibehörde Sasbach 
Kirchplatz 4 
77880 Sasbach  
 
Telefon: 07841/686-0 
Fax: 07841/686-40 
E-Mail: corona@sasbach-ortenau.de 
 
 
Name:   Vorname:   

 
Geburtsdatum:   Geburtsort:   

 
Straße:   Hausnummer:   

 
Ort:   PLZ:   

 
Tel./Mobil:   E-Mail:   
 

       vollständig geimpft**                genesen** 

 
** Kopie/Scan des Impf-/Genesungsnachweis ist diesem Antrag beizufügen.  

 
 
Absonderung aufgrund (nur Zutreffendes ankreuzen): 
 

  eines positiven Testergebnisses; PCR-Test, Datum: _______________________________ 

       

       mit Symptomen:    nein          ja, Beginn/Datum: _______________________________ 

 

 der Eigenschaft als haushaltsangehörige Person; 

       Infizierte Person im Haushalt; Name, Geburtsdatum: ______________________________ 
        

      mit Symptomen:    nein          ja, Beginn/Datum: _______________________________ 

 

 der Eigenschaft als enge Kontaktperson;  

       Kontaktperson: Name, Geburtsdatum: ___________________________________________ 
       

      Kontaktperson mit Symptomen:    nein          ja, Beginn/Datum: ___________________ 

 
Hinweis: Als enge Kontaktperson kann nur eine Absonderungsbescheinigung erteilt werden, sofern die 
Absonderung auch vom Gesundheitsamt angeordnet ist. 
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Folgende Angaben sind nur zu machen, wenn Sie sich aufgrund der Eigenschaft als haushaltsangehörige 
Person oder enge Kontaktperson in Quarantäne begeben mussten: 
 
Vorzeitige Beendigung der Quarantäne mittels negativen Tests (nur Zutreffendes ankreuzen): 
 

 Ja     Nein  

 

 PCR-Test*** (nach 5 Tagen) Ergebnis erhalten am:   

 Schnelltest*** (nach 7 Tagen) Ergebnis erhalten am:   

 
       nur für Schüler/innen: 

 Schnelltest*** (nach 5 Tagen) Ergebnis erhalten am:   

       
***Kopie/Scan des Testnachweises ist diesem Antrag beizufügen. 
 
Übersendung der Absonderungsbescheinigung:  
 
Die Bescheinigungen über die Absonderungspflicht und Absonderungsdauer soll an mich  
 

 per Post    per E-Mail (bitte auf S. 1 angeben)    
 
zugestellt werden. 
 
Erklärung:  
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.  
Mir ist bekannt, dass Falschangaben verfolgt und bestraft werden können.   
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in ggf. gesetzlich Berechtigter/e 
 
 
*Ein Anspruch auf Entschädigung kann grundsätzlich bestehen für Sorgeberechtigte, die Kinder unter 12 Jahren oder Menschen 
mit Behinderung betreuen sowie für Personen, die immunisiert im Sinne des § 4 Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg sind, das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht haben oder sich aufgrund einer Kontraindikation nicht gegen 
Corona impfen lassen können. Stellt sich im Entschädigungsverfahren heraus, dass kein Anspruch auf Entschädigung nach § 56 
Infektionsschutzgesetz besteht, so hat dies in Bezug auf die Antragstellung auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 7 
CoronaVO Absonderung keine Auswirkung. 


